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Jahresrechnung 2017 des Politischen Gemeindegutes 
_________________________________________________________________________________ 
 
Antrag 

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen: 
Abnahme des Jahresrechnung 2017 des Politischen Gemeindegutes 

_________________________________________________________________________________ 
 
Ausgangslage 

Die Jahresrechnung 2017 des Politischen Gemeindegutes schliesst rund CHF 387‘500.00 besser als 
erwartet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 298‘259.23 ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüber-
schuss von CHF 88‘880.00. Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 
452‘354.15 ab. Budgetiert waren CHF 1‘613‘000.00. 
 
Laufende Rechnung 

Ertrag CHF  7‘325‘837.58 
Aufwand CHF 7‘027‘578.35 
 
Ertragsüberschuss CHF 298‘259.23 
 
Investitionsrechnung 

Einnahmen CHF 92‘392.30 
Ausgaben CHF 544‘746.45 
 
Nettoinvestitionen CHF 452‘354.15 
 
Eigenkapital 

Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen. Dieses beträgt neu CHF 6‘106‘537.45. 
 
 

In der Laufenden Rechnung sind folgende Abweichungen zum Voranschlag 2017 erwähnenswert: 

 
Minderaufwand: 

 Restauflösung der Rückstellung BVK 

 Bei der Primarschule (Diverse Positionen) 

 Gesundheitswesen (Pflegefinanzierung) 

 Tiefere Abschreibungen (tiefere Nettoinvestition beim Schulhaus) 

Mehraufwand: 

 Soziale Wohlfahrt (Diverse Positionen) 

 Revision Bau- und Zonenordnung 

Minderertrag: 

 Grundstückgewinnsteuern 

Mehrertrag:  

 Ordnungsbussen 

 Ordentlichen Steuern 

 
In der Investitionsrechnung waren insbesondere Minderaufwendungen bei den Schulliegenschaften 
(späterer Baubeginn beim Umbau der alten Turnhalle) wie auch bei den Gemeindestrassen zu ver-
zeichnen. Im Abwasserbereich sind die Investitionen rund CHF 42‘000.00 höher ausgefallen als bud-
getiert. 
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Umgang mit dem Verwaltungsvermögen im Rahmen der Neuen Rechnungslegung 
HRM2: Verzicht auf Neubewertung 
_________________________________________________________________________________ 
 
Antrag 

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen: 
Beim Übergang auf das harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) wird auf eine Neubewertung 

des gesamten Verwaltungsvermögens auf den 1. Januar 2019 gemäss § 179 Abs. 2 Gemeinde-

gesetz (GG) verzichtet. 

_________________________________________________________________________________ 
 
Ausgangslage 

Mit der Totalrevision des Zürcher Gemeindegesetzes werden u. a. auch die Rechnungslegungsvor-
schriften an schweizweit geltende Standards für öffentliche Gemeinwesen angepasst. Damit wird die 
Rechnungslegung auf eine vermehrt betriebswirtschaftliche Sicht ausgerichtet. Per 1. Januar 2019 
müssen alle Gemeinden im Kanton ihr Rechnungswesen vom heutigen HRM1 auf das HRM2 umstel-
len. Nebst einem neuen Kontenrahmen gehört die lineare Abschreibungsmethode auf dem Verwal-
tungsvermögen zu den wesentlichen Änderungen. 
 
Heute wird mit HRM1 das Verwaltungsvermögen degressiv abgeschrieben. Bei dieser Methode werden 
jeweils 10 % - bei Mobilien und Fahrzeugen 20 % - des Restbuchwerts abgeschrieben. Neue Investiti-
onen bewirken somit in den ersten Jahren einen überproportional hohen Abschreibungsaufwand und 
belasten damit das Rechnungsergebnis stark. Künftig soll deshalb nach dem Standard HRM2 das Ver-
waltungsvermögen linear abgeschrieben werden. Bei der linearen Methode wird über die vorgegebene 
Nutzungsdauer jährlich der gleiche Betrag abgeschrieben. Damit wird die Erfolgsrechnung über diesen 
Zeitraum gleichmässig belastet. Für die Werte der Eingangsbilanz per 1. Januar 2019 lässt das Ge-
meindegesetz (§ 179 Abs. 1 lit. c und Abs. 2) den Gemeinden offen, ob auf dem bestehenden Verwal-
tungsvermögen eine Aufwertung vorgenommen oder darauf verzichtet werden soll. 
 
 
Restatement mit und ohne Aufwertung des Verwaltungsvermögens 
 
Als Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat wurden Restatements mit und ohne Aufwertung des 
Verwaltungsvermögens durchgeführt. Beim Restatement mit Aufwertung wurden alle Investitionen des 
Verwaltungsvermögens vom Zeitpunkt der Einführung von HRM1 im Jahre 1986 bis Ende 2018 erfasst 
und in den vorgegebenen Anlagekategorien linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Daraus re-
sultiert ein Restbuchwert Ende 2018 von 11‘617‘000 Franken. Dieser Wert ist bei Berücksichtigung 
dieser Methode in die Eröffnungsbilanz 2019 zu übernehmen.  
 
Beim Restatement ohne Aufwertung wurden die Investitionen ab 1986 den Anlagekategorien zugeord-
net und die degressive Abschreibung inklusive zusätzliche Abschreibungen übernommen. Daraus re-
sultiert Ende 2018 ein Restbuchwert von 7‘390‘000 Franken, welcher in die Eröffnungsbilanz 2019 ein-
fliesst. Bei dieser Methode wird für jede Anlage die Restnutzungsdauer für die lineare Abschreibung ab 
2019 ermittelt.  
 
Die Restatements mit und ohne Aufwertung führen in der Eröffnungsbilanz 2019 zu unterschiedlichen 
Werten im Verwaltungsvermögen und im Eigenkapital. Die Resultate können wie folgt zusammenge-
fasst werden: 
 

Restatement Verwaltungsvermögen 01.01.2019 Eigenkapital 

mit Aufwertung, CHF 11‘617‘000 9‘717‘000 

ohne Aufwertung, CHF 7‘390‘000 5‘491‘000 
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Die Berechnungen zeigen, dass sich die linearen Abschreibungen unter Berücksichtigung der zukünf-
tigen Investitionen ab 2019 wie folgt entwickeln: 
 

Restatement 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

mit Aufwertung, CHF 556‘000 569‘000 575‘000 604‘000 598‘000 593‘000 

ohne Aufwertung, CHF 383‘000 397‘000 394‘000 420‘000 416‘000 412‘000 

 
Ob mit Aufwertung oder ohne ändert sich die Selbstfinanzierung und die Nettoschuld für die Gemeinde 
Seegräben nicht. Die tieferen Abschreibungen ab 2019 entlasten die Erfolgsrechnung. 
 
Gemäss § 49 der kantonalen Gemeindeverordnung (VGG) hat die Gemeindeversammlung als Budge-
torgan zu beschliessen, ob das Verwaltungsvermögen für die Eingangsbilanz neu bewertet wird oder 
nicht.  
 
Der Gemeinderat vertritt aufgrund der Berechnungen die Meinung, dass auf eine Aufwertung des Ver-
waltungsvermögens verzichtet werden kann. Die Finanzwerte Verwaltungsvermögen und Eigenkapital 
sind bei der Umsetzung von HRM2 ohne Aufwertung konstanter und für den Stimmberechtigten einfa-
cher nachvollziehbar. Bei einem Verzicht auf eine Aufwertung werden stille Reserven nicht ausgewie-
sen. Da es sich im Verwaltungsvermögen mehrheitlich um nicht veräusserbare Objekte wie Strassen, 
Schulhäuser, Gemeindeverwaltung, Abwasseranlagen, etc. handelt, ist dies vertretbar. Der Gemeinde-
rat empfiehlt deshalb den Stimmberechtigten zu beschliessen, auf die Aufwertung des Verwaltungsver-
mögens per 1. Januar 2019 zu verzichten. 
 
 
Abschied der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission hat an ihren Sitzungen vom 9. und 17. Mai 2018 das vorgenannte 

Sachgeschäft beraten. 

Aufgrund der neuen gesetzlichen Grundlage im kantonalen Gemeindegesetz (GG) hat jede Gemeinde 

das harmonisierte Rechnungsmodell 2 einzuführen und sich dabei für oder gegen eine Aufwertung des 

Verwaltungsvermögens zu entscheiden.  

Der RPK ist anlässlich einer Sondersitzung am 27. März 2018 die durch den Gemeindeplaner vorge-

nommene Modellberechnung vorgelegt und erklärt worden. Aus den der RPK vorgelegten Zahlen und 

Berechnungen ergibt sich, dass auf eine Aufwertung des Seegräbner Verwaltungsvermögens verzich-

tet werden kann. Die vom Gemeinderat dazu aufgeführten Gründe sind nachvollziehbar und aus finanz-

politischer Sicht nicht zu beanstanden. 

Daher empfiehlt die RPK der Gemeindeversammlung, dem Antrag des Gemeinderates auf Verzicht 

einer Neubewertung des Verwaltungsvermögens zuzustimmen. 

 

Seegräben, 17. Mai 2018   Für die Rechnungsprüfungskommission: 

      Der Präsident: Der Aktuar: 

 

      Th. Meyer  F. Fisch 
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Neuerlass der Gebührenverordnung 
_________________________________________________________________________________ 
 
Antrag 

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen: 
1. Die Gebührenverordnung der Gemeinde Seegräben wird, gestützt auf Art. 12 lit. b der Ge-

meindeordnung, festgesetzt.  

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, geringfügige und allfällige aus einem Rechtsmittelver-

fahren zwingend notwendig werdende Änderungen an der Gebührenverordnung in eigener 

Kompetenz vorzunehmen. Entsprechende Beschlüsse sind zu publizieren. 

_________________________________________________________________________________ 
 
Ausgangslage 

Gebühren sind öffentliche Abgaben. Sie müssen von den Privaten für bestimmte Leistungen der Ver-
waltung bezahlt werden und dürfen höchstens kostendeckend sein. 

Das Legalitätsprinzip verlangt, dass die Grundlagen der Gebührenerhebung von den Stimmberechtig-
ten festgelegt werden. Das bedeutet, die gesetzliche Grundlage muss zumindest den Kreis der Abga-
bepflichtigen, den Gegenstand der Abgabe und die Bemessungsgrundlage für die Abgabe festhalten. 
Nach den Bemessungsgrundlagen berechnet die Exekutive sodann die Höhen der Gebühren im Ein-
zelnen und hält sie in einem Gebührentarif fest. Ausserdem darf die Exekutive darin sogenannte Kanz-
lei- oder Verwaltungsgebühren direkt festlegen. Das sind Gebühren, die niedrig sind (das heisst in der 
Regel höchstens 500 Franken betragen) und für Routinehandlungen verlangt werden. Die rechtsan-
wendenden Stellen (z.B. die Baubewilligungsbehörde) setzen die individuelle Gebühr letztlich für den 
Einzelfall fest. 

Die Gemeindeversammlung hat für verschiedene Gebühren schon genügende gesetzliche 
Grundlagen geschaffen, nämlich: 

– Abwasserverordnung vom 19. Februar 1975 
– Abfallverordnung vom 02. April 2003 
– Beitragsverordnung für familien- und schulergänzende Betreuung vom 10. Dezember 2013 

 
Diese Rechtsgrundlagen bleiben unverändert in Kraft. 

Teilweise bestehen auch gesetzliche Grundlagen im übergeordneten Recht. Die übrigen Gebühren 
wurden bisher basierend auf die regierungsrätliche Verordnung über die Gebühren der Gemeindebe-
hörden (VOGG) vom 8. Dezember 1966 erhoben. 

Mit der Totalrevision des kantonalen Gemeindegesetzes wird die VOGG per 1. Januar 2018 aufgeho-
ben. Damit fehlt ab diesem Zeitpunkt für einen Teil der kommunalen Gebühren eine genügende Rechts-
grundlage. Durch den Wegfall dieser Grundlage sind die Gemeinden gehalten, selbst Rechtsgrundla-
gen zu schaffen, damit sie rechtsgültig Gebühren erheben dürfen.  

Die Gemeindeordnung sieht in Art. 12 lit b vor, dass die Grundlagen der Gebührenerhebung durch die 
Gemeindeversammlung festgesetzt werden. Diese Grundlagen werden in der vorliegend zu beschlies-
senden Gebührenverordnung festgesetzt. 

Rechtliche Rahmenbedingungen für Gebühren 
Prinzipien des Abgaberechts 
Die Gemeinde erhebt ihre selbst festgelegten Gebühren und solche, die direkt auf übergeordnetem 
Recht beruhen. In solchen Fällen ist die Gemeinde zur Gebührenerhebung verpflichtet und hat sie in 
der Berechnung kaum oder keinen eigenen Spielraum. 

Die Gemeinden können den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der Abgabe und die Bemes-
sungsgrundlage selbst festsetzen. Wichtige Prinzipien des Abgaberechts wie das Verursacherprinzip, 
das Kostendeckungsprinzip und das Äquivalenzprinzip müssen dabei beachtet werden. 
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Das Verursacherprinzip stammt aus dem Umweltrecht und besagt, dass Kosten umweltrechtlicher Mas-
snahmen der Verursacherin bzw. dem Verursacher überbunden werden sollen. 

Mit dem Kostendeckungsprinzip wird sichergestellt, dass der Gebührenertrag die Gesamtkosten in ei-
nem bestimmten Verwaltungsbereich nicht oder nur geringfügig übersteigt. Gemeinden dürfen ohne 
gesetzliche Grundlage durch das Erheben von Gebühren keine Gewinne erwirtschaften. 

Das Äquivalenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip und das Willkürverbot (Art. 5 Abs. 
2 sowie Art. 8 und Art. 9 der Bundesverfassung) für den Bereich der Kausalabgaben. Es bestimmt, 
dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum objektiven Wert der Leistung ste-
hen darf und sich in vernünftigen Grenzen halten muss. Die Gebühren bemessen sich daher nicht wie 
die Einkommenssteuern an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, sondern sind ein für alle gleiches 
Entgelt für bestimmte staatliche Leistungen. 

Aufgabenteilung zwischen Gemeindeversammlung und Gemeinderat 
Die Anforderungen des Abgaberechts bedeuten, dass die in Seegräben nun zusätzlich nötige rechtliche 
Grundlage zumindest Art und Gegenstand der Abgabe, den Kreis der Abgabepflichtigen und die Be-
messungsgrundlage für die Abgabe festhalten muss. Das findet durch Erlass der Verordnung durch die 
Gemeindeversammlung statt. Sodann berechnet der Gemeinderat nach den darin statuierten Bemes-
sungsgrundlagen die Höhen der Gebühren im Einzelnen und hält sie in öffentlich publizierten Gebüh-
rentarifen fest. 

Stossrichtung der neuen Gebührenverordnung 
Der Gemeinderat hat sich für die Erarbeitung der neuen Gebührenverordnung folgende 
Vorgaben gegeben: 

Es werden keine neuen Gebühren eingeführt. 
In der Verordnung werden alle Gebührentatbestände so erfasst, wie sie heute gehandhabt werden, 
sich in übergeordneten Gebührenerlassen finden und sich als rechtmässig erwiesen haben. Es werden 
keine neuen oder anderen Gebührentatbestände eingeführt. 

Art, Grundlage und Berechnung bleiben unverändert. 
Die Verordnung bildet die bisher angewandten Gebührenregelungen in ihren wesentlichen Berech-
nungselementen ab. So wird sichergestellt, dass die neuen Regelungen und die Gebührenhöhe für die 
Leistungsempfängerin oder den Leistungsempfänger unverändert bleiben. 

Die Gebühren werden grundsätzlich nicht erhöht. 
Für das Kostendeckungsprinzip gilt: Durch die Gebühren sollen nicht die Kosten jeder einzelnen Tätig-
keit der Verwaltung gedeckt werden, sondern die durchschnittlichen Kosten für die gesamte Tätigkeit 
eines Verwaltungszweiges. Eine gewisse Schematisierung und Pauschalisierung der Gebühr ist er-
laubt. Zum Gesamtaufwand sind nicht nur die laufenden Ausgaben des betreffenden Verwaltungszwei-
ges, sondern auch angemessene Rückstellungen, Abschreibungen und Reserven hinzuzurechnen. 
Niedrigere Gebühren werden dort erhoben, wo die Gemeinde mit der Leistung gleichzeitig andere wich-
tige Aufgaben erfüllt. Bei wenigen Dienstleistungen im Einwohnerkontrollwesen werden die Gebühren 
leicht nach der Empfehlung des Verbandes Zürcher Einwohnerkontrollen (VZE) im Sinne der Harmoni-
sierung angepasst.  

Neue Gebührenverordnung 
Grundlage der Arbeit an der Verordnung 
Die vom Gemeinderat vorgeschlagene Gebührenverordnung ersetzt grundsätzlich die bis 31. Dezem-
ber 2017 geltende kantonale Verordnung von 1966 und schafft damit für die heutigen Gebühren der 
Gemeinde eine neue, genügende Rechtsgrundlage. Ihre Erarbeitung basiert auf einer Musterverord-
nung, die vom Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute (VZGV) für alle Zürcher 
Gemeinden erarbeitet worden ist. Ihr juristischer Rahmen ist sorgfältig aufgearbeitet und formuliert, er 
gewährleistet die Einhaltung der rechtsstaatlichen Ansprüche. 
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Die Verordnung legt die Grundsätze für die Erhebung von Abgaben fest. Sie bestimmt insbesondere 
die Art und den Gegenstand der Abgabe, die Grundsätze der Bemessung und den Kreis der abgabe-
pflichtigen Personen (Art. 126 Kantonsverfassung [KV]). Die Gemeinden regeln ihre Angelegenheiten 
selbständig, das kantonale Recht gewährt ihnen einen möglichst weiten Handlungsspielraum (Art. 85 
KV). 

Gliederung der neuen Verordnung 
Die Gebührenverordnung ist in zwei Teile gegliedert, einen allgemeinen und einen speziellen 
Teil. 

Der allgemeine Teil enthält generelle Bestimmungen wie Gebührenpflicht, Bemessungsgrundlagen, 
Zuständigkeiten, Gebührenerhöhung und -ermässigung, Verzicht, Stundung, Fälligkeiten, Zahlungs-
verzug usw. Zudem wird in diesem Teil den Behörden die Kompetenz übertragen, die einzelnen Ge-
bührenhöhen in ihren Zuständigkeiten festzulegen. Sie müssen dazu die Vorgaben der Verordnung 
beachten. 

Im speziellen Teil sind die Bestimmungen für die Gebühren der einzelnen Verwaltungsbereiche gere-
gelt. Dort werden für jede zu erhebende Gebühr Art und Gegenstand, Bemessungsgrundlage und die 
zahlungspflichtige Person definiert.  

Bewährtes Modell 
Mit dem vorliegenden Vorschlag des Gemeinderats wird die sich in der bisherigen Anwendung be-
währte Regelung weitergeführt, indem die Verordnung alle wesentlichen Aspekte einer Gebühr abstrakt 
regelt, während Behörde und Verwaltung in diesem Rahmen dann den Tarif festlegen und das im Ein-
zelfall anwenden. Dieses Modell ist klar und widerspruchsfrei, seine Weiterführung trägt damit mass-
geblich zur Rechtssicherheit bei. Es ermöglicht zudem, Gebühren flexibel anzupassen, wenn überge-
ordnetes Recht ändert oder wenn es zur Wahrung des Verursacherprinzips, des Kostendeckungsprin-
zips oder des Äquivalenzprinzips notwendig ist. 

Die demokratische und rechtsstaatliche Kontrolle über die Höhe der Gebühren ist gewahrt. Die Ge-
meindeversammlung setzt mit der Verordnung den rechtlichen Rahmen und Gerichte und Behörden 
können Gebühren, was ihre Regelung wie ihre konkrete Veranlagung angeht, auf ihre rechtliche und 
materielle Vereinbarkeit mit dem übergeordneten Recht überprüfen. 

Abschied der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission hat an ihren Sitzungen vom 9. und 17. Mai 2018 auch das Sach-
geschäft "neue Gebührenverordnung" beraten. 

Aufgrund der Aufhebung der alten kantonalen Verordnung über die Gebühren der Gemeindebehörden 
(VOGG) ist neu jede Gemeinde verpflichtet, selber die notwendige gesetzliche Grundlage zur Erhebung 
von kommunalen Gebühren zu schaffen. 

Aus finanzpolitischer Sicht ist die vorliegende Verordnung nicht zu beanstanden. 

Die RPK empfiehlt daher der Gemeindeversammlung, der Festsetzung der neuen Gebührenverord-
nung zuzustimmen.  

Seegräben, 17. Mai 2018 Für die Rechnungsprüfungskommission: 

Der Präsident: Der Aktuar: 

Th. Meyer F. Fisch 
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Wahl der Rechnungsprüfungskommission der ref.-evang. Kirchgemeinde Seegräben 
_________________________________________________________________________________ 
 
Antrag 

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen: 
Für die Amtsdauer 2018-2022 stellt die Kirchenpflege den Antrag, folgende Mitglieder der Rech-

nungsprüfungskommission der politischen Gemeinde auch für die Belange der Kirchgemeinde 

zu wählen: 

 

- Caflisch, Lucian 

- Fisch, Fredy 

- Meyer, Thomas 

- Pfirter, Lukas 

 

Als zusätzliches Mitglied wird zur Wahl vorgeschlagen: 

- Hagnauer, Andreas 

 

Als Präsident stellt sich zur Verfügung: 

- Meyer, Thomas 

_________________________________________________________________________________ 
 
Ausgangslage 

Nach Art. 167 der Kirchenordnung muss die Rechnungsprüfungskommission durch die Kirchgemein-
deversammlung gewählt werden. Sie kann mit der politischen Rechnungsprüfungskommission iden-
tisch sein, sofern die jeweiligen Mitglieder der Evang.-ref. Kirchgemeinde angehören. 
 
Da ein Mitglied der RPK der politischen Gemeinde nicht der Evang.-ref. Kirchgemeinde angehört, ist 
ein zusätzliches Mitglied zu ernennen. 
 
Somit stellen sich folgende Personen zur (Wieder-)Wahl: 
 
- Caflisch, Lucian (neu) 
- Fisch, Fredy (bisher) 
- Meyer, Thomas (bisher) 
- Pfirter, Lukas (bisher) 
 
Als zusätzliches Mitglied wird zur Wahl vorgeschlagen: 
- Hagnauer, Andreas (bisher) 
 
Als Präsident stellt sich zur Verfügung: 
- Meyer, Thomas (bisher) 
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Jahresrechnung 2017 der Ref. Kirchgemeinde 
_________________________________________________________________________________ 
 
Antrag 

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen: 
Abnahme des Jahresrechnung 2017 der Ref. Kirchgemeinde 

_________________________________________________________________________________ 
 
Ausgangslage 

Die Jahresrechnung 2017 der Ref. Kirchgemeinde schliesst rund CHF 12‘500.00 besser als erwartet 
mit einem Ertragsüberschuss von CHF 9‘672.20 ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von 
CHF 3‘030.00. Die Investitionsrechnung weist weder Ausgaben noch Einnahmen aus. 
 
Laufende Rechnung 

Ertrag CHF  264‘171.60 
Aufwand CHF 254‘496.40 
 
Ertragsüberschuss CHF 9‘675.20 
 
Investitionsrechnung 

Einnahmen CHF 0.00 
Ausgaben CHF 0.00 
 
Nettoinvestitionen CHF 0.00 
 
Eigenkapital 

Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen. Dieses beträgt neu CHF 151‘077.78. 
 
In der Laufenden Rechnung sind folgende Abweichungen zum Voranschlag 2017 erwähnenswert: 

 

Minderaufwand: 

 Aufwendungen Kirchenpflege 

 Keine Kosten für Kirchgemeinde Plus 

 Besoldung Organistinnen 

 Sonntagsschule 
 

Mehraufwand: 

 Baulicher Liegenschaftenunterhalt (Garagentor Garage Pfarrhaus) 
 

Minderertrag: 

 Hochzeitsgebühren 
 

Mehrertrag:  

 Ordentliche Steuern frühere Jahre Natürliche Personen 

 Aktive Steuerausscheidungen 
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Abschiede der Rechnungsprüfungskommission zu den Rechnungen 

Politische Gemeinde; Jahresrechnung 2017 

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2017 der Politischen Ge-

meinde zu genehmigen. 

Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus: 

Erfolgsrechnung: Aufwand Fr. 7'027'578.35 

Ertrag Fr. 7'325'837.58 

Ertragsüberschuss Fr. 298'259.23 

Investitionsrechnung VV: Ausgaben Fr. 544'746.45 

Einnahmen Fr. 92'392.30 

Nettoinvestition Fr. 452'354.15 

Investitionsrechnung FV: Ausgaben Fr. 0.00 

Einnahmen Fr. 0.00 

Nettoinvestition Fr. 0.00 

Eigenkapitalzunahme: 

Ertragsüberschuss Fr. 298'259.23 

Eigenkapital (neu): Fr. 6'106'537.45 

Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. 

Die finanztechnische Prüfung hat ergeben, dass die Rechnungsführung und Rechnungslegung den 

gesetzlichen Vorschriften sowie der Gemeindeordnung und weiteren Regelungen der politischen 

Gemeinde Seegräben entsprechen. 

Ref. Kirchgemeinde; Jahresrechnung 2017 

Die RPK beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2017 der Reformierten 

Kirchgemeinde zu genehmigen. 

Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus: 

Erfolgsrechnung: Aufwand Fr. 254'496.40 

Ertrag Fr. 264'171.60 

Ertragsüberschuss Fr. 9'675.20 

Investitionsrechnung VV: Ausgaben Fr. 0.00 

Einnahmen Fr. 0.00 

Nettoinvestition Fr. 0.00 

Investitionsrechnung FV: Ausgaben Fr. 0.00 

Einnahmen Fr. 0.00 

Nettoinvestition Fr. 0.00 

Eigenkapitalzunahme:  Fr. 9'675.20 

Eigenkapital (neu):  Fr. 151'077.78 

Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. 
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Die RPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. Die 

finanztechnische Prüfung hat ergeben, dass die Rechnungsführung und Rechnungslegung den ge-

setzlichen Vorschriften sowie der Gemeindeordnung und Regelungen der Reformierten Kirch-

gemeinde Seegräben entsprechen. 

Röm. Kath. Kirchgemeinde; Jahresrechnung 2017 

Die RPK der Kath. Kirchgemeinde hat die Jahresrechnung 2017 der Röm.-kath. Kirchgemeinde 

Wetzikon-Gossau-Seegräben geprüft und dabei festgestellt, dass: Aufbau und Darstellung der 

Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, die geprüfte Jahresrechnung mit der 

Buchhaltung übereinstimmt, die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist. Die Laufende Rechnung 

schliesst bei Fr. 3'815'430.05 Aufwand und Fr. 3'609'951.00 Ertrag (inkl. 398'127.00 Beitrag aus dem 

Normaufwandausgleich der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich) mit einem 

Aufwandüberschuss von Fr. 205'479.05 ab. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist 

bei Ausgaben von Fr. 92'856.60 und Einnahmen von Fr. 0.00 einen Ausgabenüberschuss von Fr. 

92'856.60 aus. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von Fr. 0.00 und 

Einnahmen von Fr. 0.00 eine Nettoveränderung von Fr. 0.00 aus. Die Schlussbilanz per 31. Dezem-

ber 2017 weist Aktiven und Passiven von je Fr. 5'214'844.30 aus. Das Eigenkapital sinkt infolge des 

Aufwandüberschusses von Fr. 205'479.05 von bisher Fr. 2'401'991.71 auf neu Fr. 2'196'512.66. Die 

RPK beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen. 
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